
G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  

 

 

GGR-Beschluss Nr. 1578 www.stadtzug.ch 

 

 

Beschluss   des Grossen Gemeinderats von Zug Nr. 1578 

betreffend Sicherheit in der Stadt Zug: Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten und 

Sicherheitsassistentinnen und –assistenten der Zuger Polizei; Kreditbegehren 

 

 

Der Grosse Gemeinderat von Zug beschliesst in Kenntnis von Bericht und Antrag des 

Stadtrats Nr. 2217 vom 29. Mai 2012: 

 

1. Für den Einsatz von privaten Sicherheitsdiensten sowie von Sicherheitsassisten-

tinnen und –assistenten der Zuger Polizei zur Aufrechterhaltung von Ruhe und 

Ordnung in der Stadt Zug wird zu Lasten der Laufenden Rechnung, Konto 

3130.10/5500, auf vier Jahre befristet mit Wirkung ab 1. Januar 2013 eine jährlich 

wiederkehrende Ausgabe von brutto CHF 220'000.00 bewilligt. 

 

2. Dieser Beschluss tritt sofort in Kraft. Er wird im Amtsblatt des Kantons Zug veröf-

fentlicht und in die Amtliche Sammlung der Ratsbeschlüsse aufgenommen. 

 

3. Der Stadtrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

4. Gegen diesen Beschluss kann  

a) gemäss § 17 Abs. 1 des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 39 ff. des 

Verwaltungsrechtpflegegesetzes beim Regierungsrat des Kantons Zug, Post-

fach, 6301 Zug, schriftlich Verwaltungsbeschwerde erhoben werden. Die Be-

schwerdefrist beträgt 20 Tage und der Fristenlauf beginnt am Tag nach der 

Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und 

eine Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist genau zu be-

zeichnen. Die Beweismittel sind zu benennen und soweit möglich beizulegen.  

 

b) gemäss § 17bis des Gemeindegesetzes in Verbindung mit §§ 67 ff. des Wahl- 

und Abstimmungsgesetzes wegen Verletzung des Stimmrechts beim Regie-

rungsrat des Kantons Zug, Postfach, 6301 Zug, schriftlich Stimmrechtsbe-

schwerde erhoben werden. Die Beschwerdefrist beträgt drei Tage und der 

Fristenlauf beginnt am Tag nach der Veröffentlichung im Amtsblatt. Die Be-

schwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten. Der an-

gefochtene Beschluss ist genau zu bezeichnen. Die Beweismittel sind zu be-

nennen und soweit möglich beizulegen. 

 

 

Zug, 25. September 2012 

 

Jürg Messmer, Präsident Arthur Cantieni, Stadtschreiber 


